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Frauenkommission

Zusammensetzung aus Vertreterinnen der in den Stadtrat 
gewählten Parteien und Wählergemeinschaften sowie den 
gewählten Vertreterinnen aus Frauengruppen, Verbänden, 
Vereinen und Organisationen (z.B. AWO, Stadtjugendring, 
Bürgertreff Limbach)

Aufgaben (Satzung): 

Verwirklichung von Gleichberechtigung und Chancengleichheit,  

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Stadtrat, Verwaltung 
und einem breiten Spektrum von in Frauenfragen erfahrenen 
Gruppen und Verbänden.
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Thema der 
Frauenkommission

• Als Arbeitsschwerpunkt 2020-2026 wurde am 7.6.2021 
festgelegt, dass gendergerechte Sprache in Schwabach 
genutzt werden soll und in Reden, Texten, Formularen 
auf eine diskriminierungsfreie Sprache geachtet wird. Es 
wurde genannt, dass eine faire und 
geschlechtergerechte Sprache Frauen und Männer als 
Handelnde sichtbar macht.

• Bericht von  Sabine Reek-Rade vom Rundschreiben von 
OB Reiß zur Anwendung der gendergerechten Sprache 



© Stadt Schwabach
5

Es geht um Demokratie, Wertschätzung und Gleichberechtigung.

Um was geht es …nicht. 
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BESCHLUSSVORLAGE
für den Stadtrat

• II. Sachvortrag

Die Abfallsatzung (AbfS) der Stadt Schwabach vom 15.08.2003 wurde zuletzt zum 30.11.2009 geändert. Änderungen der Satzung 
wurden zuletzt aus verschiedenen Gründen jeweils zurückgestellt. Eine Änderung bzw. ein Neuerlass der Abfallsatzung ist 
nunmehr insbesondere aus den folgenden Gründen geboten:

- Die AbfS ist an gesetzliche Änderungen und an Erkenntnisse der einschlägigen Rechtsprechung anzupassen. Insbesondere 
ist die Satzung auch noch an die Formulierungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes – KrWG anzupassen. Mit dem KrWG 
vom 24.02.2012 wurde die EU-Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG, AbfRRL) in deutsches Recht umgesetzt und 
damit das bestehende Abfallrecht modernisiert. Die verstärkte Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der 
natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen stehen hierbei im 
Vordergrund. Innerhalb der fünfstufigen Abfallhierarchie gilt die Rangfolge: Vermeidung- Vorbereitung zur 
Weiterverwendung – Recycling - Sonstige Verwertung – Beseitigung. In allen Stufen dieser Rangfolge ist die Stadt 
Schwabach auch seit Langem tätig.

- In der AbfS sind verschiedene zwischenzeitlich in der Praxis bereits erfolgte betriebliche Änderungen (z.B. Einführung eines 
Hol- und Bringdienstes für Abfallbehälter, Möglichkeit einer „Biotonne extra“, Einführung Sammlung Hartkunststoffe etc.) 
noch zu regeln bzw. aktuell beabsichtigte Änderungen festzulegen. Insbesondere soll festgelegt werden, dass künftig 1,1 m³ 
- Container für Bioabfälle nur noch für Bestandsgebäude gestellt werden, bei denen aufgrund der örtlichen Verhältnisse eine 
Sammlung über kleinere Abfallbehälter nicht möglich ist.

- Darüber hinaus werden kleinere Änderungs- und Verbesserungsvorschläge, die sich im praktischen Vollzug ergeben haben, 
umgesetzt, Begriffsdefinitionen teilweise angepasst, Bestimmungen teilweise neu strukturiert und teilweise an die 
Regelungen in der Städteachse angepasst.

- Die Bestimmungen der Satzung sollen zudem geschlechtsneutral formuliert werden.
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Anlage_3_Synopse_bisherige_Abfallsatzung_neue_Abfallsatzung

S. 1 - 8 keine Änderungen bezüglich geschlechtsneutraler Sprache, 
S. 9, 10, 12, 14 und ff. Änderungen bezüglich geschlechtsneutraler Sprache
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Beispiele der Änderung

Männliche Form: 

§4 (1) Jeder Eigentümer

§4 (2) Mieter, Pächter

Weibliche und männliche 
Form: 

§4 (1) Jede Eigentümerin 
und Eigentümer 

§4 (2) Mieterinnen und 
Mieter sowie Pächterinnen 
und Pächter
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Geschlechtsneutral oder 
Pluralbildung

§6 (2)

vom Abfallerzeuger/ 
Abfallbesitzer

§4 (2) Jeder 
Anschlussberechtigte §10 
(6) vom Verpflichteten

§6 (3)

von den Personen, die 
Abfall erzeugen oder 
besitzen 

§4 (2) Alle 
Anschlussberechtigten

§10 (6) von den 
Verpflichteten
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Empfehlungen

Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat in seiner Sitzung am 15.12.2023 seine 
Auffassung bekräftigt, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache 
begegnet werden soll. In den Erläuterungen steht, dass die geschlechtsspezifische 
Nennung (z.B. “Ärztinnen und Ärzte“) oder Begriffe ohne geschlechtsspezifische 
Benennung (z.B. „Fachkräfte“, „Studierende“) allgemein verbreitet und 
kennzeichnend für eine allen Menschen und ihrer Würde entsprechenden Sprache. 

Bayerische Innenminister Joachim Hermann (CSU):
„Rechts- und Verwaltungsvorschriften sollen so formuliert werden, dass sie jedes 

Geschlecht in gleicher Weise ansprechen, etwa durch Paarformeln oder 
geschlechtsneutrale Formulierungen“ (19.03.2024 Pressemitteilung des Bayrischen 
Staatsministeriums).

Rundschreiben der Stadt Schwabach zur Anwendung der gender-gerechten 
Sprache 06/2021: … dann können Sie das wie folgt umschreiben:
1. durch einen neutralen Sammelbegriff, zum Beispiel „die Amtsleitungen" anstelle 
von „die Amtsleiter", 
2. durch die Nutzung des Partizips „die Amtsleitenden" oder
3. durch die Nennung beider Geschlechter „die Amtsleiterinnen und Amtsleiter“
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Bedeutung von sprachlicher 
Gleichbehandlung aller 
Bürgerinnen und Bürger

• Verständliche Schreibweise: Viele Formulierungen sind bereits etabliert, werden verstanden und kein 
signifikanter Mehraufwand beim Lesen

• Ansprechen aller Menschen 

• Sichtbarkeit aller Menschen, beim generischen Maskulin werden Frauen und andere Geschlechter weniger 
wahrgenommen. Werden beispielsweise in Texten „Heldinnen und Helden“ verwendet statt nur Helden, dann wird 
der Anteil von Frauen höher eingeschätzt. (Studie „The social Perception of Heroes and Murderers: Effect of Gender-Inclusive 
Language in Media Reports“.)

• Bewusstseinsschaffung und Verdeutlichung („männliche Erzieherin“) 

• Verbesserte Unternehmenskultur: Inklusive Sprache signalisiert potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
dass das Unternehmen eine inklusive Kultur fördert, und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter respektiert.

• Beeinflussung des Miteinanders, stärkt Zugehörigkeitsgefühl: In Organisationen in denen Sprache gelebt wird 
zeigt sich eine bessere Balance in Führungspositionen, Chancen besser verteilt. Stellenausschreiben haben 
Einfluss auf Bewerbungen von Frauen für Führungspositionen (Vgl. Horvath, L.K./Sczesny, S.: Reducing women’s lack of fit 
with leadership? Effects on the wording of job advertisements. In: European Journal of Work and Organizational Psychology (2015) 25, S. 
316-328)

• Berufswahl: Wenn Berufe in einer geschlechtergerechten Sprache dargestellt werden (Nennung der männlichen 
und weiblichen Form, zum Beispiel „Ingenieurinnen und Ingenieure“ statt nur „Ingenieure") schätzen Kinder typisch 
männliche Berufe als erreichbarer ein und trauen sich selbst eher zu, diese zu ergreifen. (Studie „Yes I can! Effects of 
gender fair job descriptions on children's perceptions of job status, job difficulty, and vocational self-efficacy.” von Vervecken, Dries; 
Hannover, Bettina, 2015)
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Antrag an den Stadtrat der 
Stadt Schwabach 

Antrag der Frauenkommission an den Stadtrat der Stadt Schwabach

Änderung der Abfallsatzung-AbfS vom 31.07.2025

Die Frauenkommission der Stadt Schwabach beantragt, die Abfallsatzung dahingehend zu 
überarbeiten, dass entsprechend dem ursprünglichen Entwurf der Verwaltung wieder 
weibliche Formen, bzw. geschlechtsneutrale Formen in den Satzungstext aufgenommen 
werden.
Bezugnehmend auf die Empfehlung des Rates der Deutschen Rechtschreibung 
(15.12.2023) und des Beschlusses des bayerischen Ministerrates vom 19.03.2024, dass 
die Verwendung von Sonderzeichen im Wortinneren nicht empfohlen (Rat für deutsche 
Rechtschreibung) bzw. unzulässig (bayerische Ministerrat) sind, jedoch jedes Geschlecht in 
gleicher Weise angesprochen werden soll, etwa durch Paarformeln oder 
geschlechtsneutrale Formulierungen, stellen wir den Antrag, dass die Satzung über die 
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Schwabach 
(Abfallsatzung-AbfS) geschlechtsneutral formuliert wird.


